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Antragsformular HSCL-Ausweis für Partnerschulen und Gaststudierende
HFGZ: Berechtigt sind Studierende und Mitarbeitende.
FMZ: Berechtigt sind Studierende des 4. Jahres und der Berufsmatura sowie Mitarbeitende.
Gymnasium St. Klemens: Berechtigt sind Maturanden im letzten Schuljahr sowie Mitarbeitende.
Kantonsschulen Alpenquai und Musegg: Berechtigt sind Maturanden im letzten Schuljahr und 1 Jahr nach bestandener Matura.
ZHB: Berechtigt sind Mitarbeitende der ZHB.
Gaststudierende: Studierende einer ausländischen Uni/FHS oder pädagogischen Hochschule
Anrede
 FORMDROPDOWN 

Name
     
Vorname
     
Adresse
     
PLZ/Ort
     
Tel. P
     
Mobile
     
Geb. Datum
     
E-Mail
     
Ich beantrage einen HSCL-Ausweis für:  FORMDROPDOWN 

Gültig ab:  FORMDROPDOWN 

Kategorie:
Student/in:  FORMDROPDOWN 

Mitarbeiter/in:  FORMDROPDOWN 

 FORMCHECKBOX 
 Gaststudent/in, Name der Universität/Hochschule: 
     
Kosten:

Studierende FMZ, HFGZ: Fr. 50.00 / Fr. 25.00, Mitarbeitende FMZ, ZHB, HFGZ: Fr. 150.00 / Fr. 75.00

Gaststudierende: Fr. 150.00 / Fr. 80.00

Gymnasium St. Klemens: Stud: Fr. 50.00 / 25.00, Mitarbeitende: Fr. 150.00 / 75.00

Kantonsschulen Alpenquai und Musegg: Stud: Fr. 50.00 / 25.00

Folgende Dokumente müssen mit dem Antragsformular eingereicht werden:

· Passfoto, wenn möglich elektronisch an hscl@unilu.ch . Bei Verlängerung kein Foto mehr nötig!
· Kopie Legitimationskarte / Kopie Mitarbeitenden-Ausweis / Kopie Maturazeugnis
· ID/Pass-Kopie

·  Einsenden an: hscl@unilu.ch, Universität Luzern, Hochschulsport, Postfach 4466, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern

·  Erstellung Ausweis: Bis zum Erhalt des Ausweises ist mit ca. 10 Tagen zu rechnen
·  Bezahlung: Bar am HSCL-Schalter bis Fr. 50.-, ab Fr. 51.- per Rechnung möglich
 FORMCHECKBOX 
  Ja, ich möchte den HSCL Newsletter (1x monatlich) mit wichtigen Infos zugesandt bekommen.
 FORMCHECKBOX 
  Ich habe die allgemeinen Vertragsbedingungen (Seite 2) gelesen und stimme zu.
Mit dem Versand des Formulars werden die allg. Vertragsbedingungen als verbindlich anerkannt.

Datum und Unterschrift Antragstellende/r
Datum und Unterschrift Sekretariat HSCL
Alle Trainings und Kurse sind auf dem Web www.hscl.ch unter dem jeweiligen Sportprogramm ersichtlich. Das HSCL Programm kann auf dem Sekretariat der Schule oder des HSCLs bezogen werden.

Allgemeine Vertragsbedingungen zum HSCL-Ausweis
1. Die Zulassung zum Hochschulsport Campus Luzern (nachfolgend HSCL genannt) erfolgt gegen Bezahlung einer Gebühr.

2. Mit der Zulassung erhalten die Benützungsberechtigten einen HSCL-Ausweis. Ein gültiger HSCL- Ausweis berechtigt zur Teilnahme am Sport​programm. Gegen zusätzliche Bezahlung steht ergänzend zu den regelmässigen Trainings das Kurs- und Lagerangebot zur Verfügung.

3. Der HSCL-Ausweis ist beim Zutritt zu den Lektionen unaufgefordert den Trainingsleitenden vorzuweisen. 

4. Nichtbenutzen der Einrichtungen und des Sportangebots berechtigt nicht zur Reduktion oder Rückforderung der Gebühr. 

5. Eine Hinterlegung des HSCL-Ausweises ist grundsätzlich nicht möglich.  

6. Bei Verlust des HSCL-Ausweises wird für die Ersatzkarte eine Gebühr von Fr. 40.- erhoben.

7. Der HSCL Ausweise ist persönlich, kann nicht übertragen werden und ist grundsätzlich nicht abänderbar. Eine Missachtung dieser Regelung hat das Aussprechen eines Hausverbots sowohl für die zum HSCL-Betrieb berechtigte Person, als auch für die allenfalls beteiligte Dritt​person, zur Folge. Bei einem Ausweisentzug entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Eine Anzeigeerstattung bleibt vorbehalten.

8. Die oder der HSCL-Berechtigte verpflichtet sich, den Anweisungen der Aufsichtspersonen Folge zu leisten sowie die Hygienevorschriften und die Hausdienstordnungen strikte einzu​halten. Grobe und wiederholte Verstösse haben das Aussprechen eines Hausverbots und den Ausweisentzug ohne Anspruch auf Rückerstattung zur Folge.

9. Der HSCL haftet nicht für Schäden, die Personen oder Material im Rahmen des Sportbetriebs oder in den Anlagen des HSCL erleiden. Der HSCL haftet ebenfalls nicht für den Verlust von Effekten, Wertgegenständen, Kleidern etc. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche Haftung für deponierte Gegenstände. Der Abschluss von Versicherungen für solche Fälle ist Sache der oder des HSCL-Berechtigten.

10. Der HSCL ist jederzeit berechtigt, sein Angebot und die Betriebszeiten zu ändern und betriebs​notwendige Schliessungen (hohe Feiertage, Raumbedarf Hochschulen oder kantonaler Schulen, Reinigungen, Revisio​nen, Umbauten etc.) vorzunehmen. Die oder der HSCL-Berechtigte hat in solchen Fällen keinen Anspruch auf eine Rückerstattung oder auf eine Verlängerung des HSCL-Ausweises.

11. Die oder der HSCL-Berechtigte bestätigt mit seiner Unterschrift das Antragsformular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. 

12. Sofern die Antragstellerin oder der Antragssteller den HSCL-Ausweis nicht bar bezahlt, anerkennt sie oder er mit seiner Unterschrift, den Betrag zu schulden und diesen nach Erhalt des Einzahlungsscheines zu bezahlen. 

13. Auf vorliegende Vereinbarung ist schweizerisches Recht anwendbar. Der Gerichtsstand ist Luzern. 

14. Die oder der HSCL-Berechtigte bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sie oder er die Allgemeinen Vertragsbedingungen des HSCL-Ausweises zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.

Luzern, 20.02.2012
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